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Angewandte Untersuchungsrnetboöen und 
-verfahren sowie ihre wesentlichen .Ergeb
nisse, die die gutachterlichen Feststellun
gen begründen, sind auszuweisen. Eine aus
führliche Abhandlung fachspezifischer De
tails, Wiedergaben von Literaturzitaten 
ohne Beziehung zur Fragestellung des Ge
richts und Wiederholungen des Aktenin
halts sind zu vermeiden. Andererseits ge
nügt die bloße Zusammenfassung der TJn- 
tersuchongsergebniss« nicht der Anforde
rungen, die an ein Sachverständigengut
achten zu stellen sind. Es muß auch her
vorgehoben werden, zu welchen Fragen 
noch Zweifel bestehen oder keine zuverläs
sigen Aussagen getroffen werden können. 
Dem Sachverständigen ist in der Hege) auch 
aufzugeben, sich zur medizinisch begrün
deten Einweisung ries Angeklagten in ein 
psychiatrisches Krankenhaus {§§ 15 Abs. 2, 
’."i Abs. 8 StGB) oder zur Heilbehandlung 
(§ 2? Abs. 1 StGB) zu äußern bzw. Vor
schläge zur Gestaltung der Erziehungs- 
i.r.d Lebens Verhältnisse eines jugendlichen 
Angeklagten zu unterbreiten (§74 S'.PG'i.“ 
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(§ -26 StGB) von '••’.'.torn ist ai •••.• -
Vorbcos vor §38 und als Am nach §‘?4 
abgedr.
Vgl auch Ziff. 3 der Gemeine. Anw. vom 
7. 3. 1973 zur höheren Wirksamkeit des 
Strafverfahrens (abgedr. nach § 10t),

§40
Wahrheitspflicht

(1) Der Sachverständige ist verpflichtet, 
sein Gutachten gewissenhaft und wahr
heitsgemäß zu erstatten.

(2) Vor der Erstattung des Gutachtens 
ist der Sachverständige auf seine Pflichten 
hinzuweisen und über die strafrechtlichen 
Folgen eines vorsätzlich falschen oder un
vollständigen Gutachtens zu belehren.

Anmerkung: Vgl. Ziff. 8. des PrBQG 
vom 7. 2.1973 zur Arbeitsweise bei der Ein
holung und Prüfung psychiatrischer und 
psychologischer Gutachten (NJ H. ö 
Beil. 2/73). Sie lautet:


